
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-



 3 
 

schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere 
vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund 
des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage ge-
langen kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im We-

ge der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung 
die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
sowie der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf 
seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt 
durch eine Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstü-
cken. Mit Hilfe der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung 
des Grundstücks-eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, 
von denen das Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage ge-
langt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen La-
geplan Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen 
durch die Gemeinde zutreffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann 
die Gemeinde die Vorlage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grund-
stückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein 
Grundstück keine geeigneten Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentü-
mers vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie ab-
flusswirksame Fläche von der Gemeinde geschätzt. Die Datenerhebung, Da-
tenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (z.B. Planung und ausreichende 
Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßi-
gen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstück-
seigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat 

der Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates 
nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt 
§ 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder ver-
siegelten Fläche wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem 
die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zuge-
gangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 

1 beträgt 0,74 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 

 



 9 
 

 
(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 



 6 
 

gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 

 



 2 
 

(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 



 11 
 

 
3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  



 4 
 

 
oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-



 12 
 

ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 

 
4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
 
 
 
 



 7 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 



 6 
 

gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-



 12 
 

ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 

 
4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 

 



 2 
 

(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 



 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, 

Kleineinleitergebühren und Gebühren für die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 

der Gemeinde Rosendahl 
vom 20.12.2013 

 
(in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 18. Dezember 2020) 

 
 
Aufgrund  
 
1. der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW 1994, 
S.666),  
 

2.  der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW 1969, S. 172), und 
 

3. der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, 
S.926) 

 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -  

 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl in seiner Sitzung am 19.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
§ 1 

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 
 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde  

Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge.  
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Ro-

sendahl in der jeweils geltenden Fassung stellt die Gemeinde zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Be-
stand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Re-
genwasser-Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen und Inhaltsstoffen von abflusslosen Gruben, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 
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(3)  Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftli-
che Einheit, die auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und 
Abwassergebühren zugrunde gelegt wird. 

 
 
 

2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren und Kleineinleitergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Ge-

meinde nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebüh-
ren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG 
NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW.  

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerech-

net:  
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde (§ 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW),  
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW),  
-  die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Gemeinde 

umgelegt wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 

1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 
dieser Satzung erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht  

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwas-

sergebühr) sowie die Gebühren nach den §§ 6 und 12 dieser Satzung sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1)  Die Gemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von 

Schmutz und Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einlei-
ten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klär-
schlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers). 

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 

4). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der 

Grundlage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen Nieder-
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schlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann (§5).  

 
(4)  Die Kleineinleitergebühr wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, 

die zu Beginn des Erhebungszeitraumes (01.01. eines jeden Jahres) dort mit 
dem Hauptwohnsitz gemeldet sind, festgesetzt (§ 6). 

 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und ge-

werblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Ku-
bikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwasser-
gebühr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) 
gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) des dem Erhebungszeitraum § 6 Abs. 
1) vorangegangenen Kalenderjahres, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die 
gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

des örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenem Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemes-
sene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ord-
nungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter 
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernah-
me vom örtlichen Wasserversoger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der 
Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) sowie zur verursachungsgerechten Ab-
rechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer 
als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.  

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Men-
gennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funkti-
onierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Den 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der 
durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf 
der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe  
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oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). 
Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktio-
niert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück 

anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Was-
serschwundmengen abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Ge-
bühren-pflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, MessEichV) zu führen:  

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung  
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regel-
mäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den 
Hersteller-Angaben durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionie-
renden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konfor-
mitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Der Nachweis über die ord-
nungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung 
der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen.  
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was-
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfba-
re Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere erge-
ben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindli-
chen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal-
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen un-
schlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehens-weise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
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Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen 
schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Ge-
bührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses 
Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden Jahres auf einen 
Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,77 €. 
 

§ 4a 
Schätzung des Wasserbezuges aus privaten Wasserversorgungsanlagen 

 
(1) Grundlage für die Schätzwerte des Wasserbezuges aus Wasserversorgungs-

anlagen sind die jeweils tatsächlichen Gegebenheiten der Grundstücke. Insbe-
sondere sind die Art der Nutzung des Grundstückes, sowie der Umfang der 
Einbeziehung privater Wasserversorgungsanlagen zu berücksichtigen. 
 

(2) Bei Wohngrundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlos-
sen sind und zusätzlich über private Wasserversorgungsanlagen Eigenwasser 
beziehen, werden für die Schätzung der Wassermenge des gewonnenen Ei-
genwassers für jeden Monat folgende Werte pro Person zugrunde gelegt: 

 
Toiletten  1,00 cbm 
Waschbecken 0,40 cbm 
Badewanne  0,65 cbm 
Dusche  0,65 cbm 
Waschmaschine 0,55 cbm 
Spülbecken  0,20 cbm 
Spülmaschine 0,30 cbm 
Außenanschluss 0,25 cbm. 

 
(3) Befinden sich auf Grundstücken, auf denen ausschließlich private Wasserver-

sorgungsanlagen genutzt werden, keine Wasserzähler, so berechnet sich die 
Gesamtnutzung im Monat über einen Pauschalwert von 4 cbm pro Person.  
 

(4) Wird ein Wasserzähler zur Bemessung des Eigenwassers aus privaten Was-
serversorgungsanlagen erstmals installiert, kann nach Ablesen des Zähler-
standes (i.d.R. im Monat Dezember desselben Jahres) eine nachträgliche An-
passung der Schätzwerte aus Absatz 2 schriftlich beantragt werden. Der Was-
serzähler muss den Anforderungen aus § 4 Abs. 5 Nr. 2 entsprechen und min-
destens 4 Monate vor der Ablesung im laufenden Kalenderjahr installiert wor-
den sein.  

 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1)  Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage 
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gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Ge-
fälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die 
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie 
der für die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Fläche auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde erstellt durch eine 
Überfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den Grundstücken. Mit Hilfe 
der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung des Grundstücks-
eigentümers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen ergeben, von denen das Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Der Grundstücks-
eigentümer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu neh-
men und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flächen durch die Gemeinde zu-
treffend ermittelt worden sind. Soweit erforderlich, kann die Gemeinde die Vor-
lage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/ Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. 
überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Gemein-
de geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemein-
de (z.B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), 
zur verursachungsgerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Niederschlagswassergebühr. 
Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit 
verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3)  Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der 

Grundstückseigentümer dies der Gemeinde innerhalb eines Monates nach Ab-
schluss der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 
entsprechend. Die veränderte Größe der bebauten und/oder versiegelten Flä-
che wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungs-
anzeige durch den Gebührenpflichtigen der Gemeinde zugegangen ist. 

 
(4) Die Gebühr für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

beträgt 0,72 €. 
 
 

§ 6 
Kleineinleitergebühr 

 
Die Kleineinleitergebühr beträgt je Bewohner 17,90 €. 
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§ 7 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser-

anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut-
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er-
folgt.  

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Kleineinleitergebühr entsteht jeweils zu Beginn eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
Beginn der Einleitung folgt. Sie endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einlei-
tung endet. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erb-
bauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 

Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Ei-
gentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzutei-
len. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen sowie der Gemeinde die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustel-
len oder zu überprüfen. 
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§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleitergebühr werden einen Monat nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden.  

 
(2) Die Berechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählerein-

richtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum Jahresende für das abgelau-
fene Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Gemeinde hierbei der 
Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
 

§ 9 a 
Abschlagszahlungen 

 
Die Gemeinde erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Abwassergebühr. Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweili-
gen Kalenderjahres. 
 
 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
 
Die Gemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren der Hilfe des 
zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 
 

§ 11 
Benutzungsgebühren 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der Ein-

richtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
(2)  Gebührenmaßstab für das Abfahren von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 

und von Abwasser aus abflusslosen Gruben sowie dessen Behandlung in ei-
nem gemeindlichen Klärwerk sind die Grundgebühr und die festgestellte 
Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. Zur Abfuhrmenge gehört auch das 
für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als Berechnungseinheit gilt 
der Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts, gemessen an der Messeinrich-
tung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 
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(3)  Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte 

oder der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf des-
sen Grundstück die Grundstücksentwässerungsanlage betrieben wird. 

 
 

§ 12 
Gebührensätze 

für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

Die Benutzungsgebühr beträgt: 
 
a) Grundgebühr je Abfuhr einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube 127,34 €, 
b) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus Kleinkläranlagen               8,05 €, 
c) Gebühr je m³ entnommenen Klärschlamm aus abflusslosen Gruben         6,37 €. 
 
 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 13 

Kanalanschlussbeitrag 
 
(1)  Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der ge-

meindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde einen Kanalanschluss-
beitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2)  Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch 
gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschluss-
beiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Gemeinde für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

 
(3)  Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1)  Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht 
bestehen und  

3. für das Grundstück muss 
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Be-

bauungsplan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 
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b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss 
das Grundstück nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. 

im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3)  Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen 

der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Nieder-
schlagswasser von Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbin-
dung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemeinde be-
triebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4)  Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von 

der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig bau-
lich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen 
werden kann. 

 
 

§ 15 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1)  Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche. Er ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor. 
 
(2)    Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche 
Grundstücksfläche. 
 
2. Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzun-
gen nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 
Metern. Die Grundstückstiefe wird von der Grundstücksgrenze aus gemessen, 
die einer kanalisierten Straße zugewandt ist. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Straßen angrenzen, ist die Tiefenbemes-
sung von der Straße aus vorzunehmen, die zuerst kanalisiert worden ist, bei 
gleichzeitiger Kanalisierung von der Straße aus, die die längste Grundstücks-
grenze bildet. 
 
Soweit die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung diese Tiefe über-
schreitet, wird die Fläche zugrunde gelegt, die sich zwischen der der kanali-
sierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer unmittelbar hinter 
der tatsächlichen Nutzung, für die Entwässerungsbedarf besteht, zu der kana-
lisierten Straße zugewandten Grundstücksgrenze gezogenen parallelen Linie 
befindet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur An-
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberück-
sichtigt. 
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3. Bei Grundstücken im Außenbereich die 
a) zum Wohnen genutzte und 
b) gewerblich überbaute Fläche, multipliziert mit einem Faktor von 5,0, höchs-

tens jedoch die gesamte Grundstücksfläche. 
 
4. Grundstücke, die nicht baulich genutzt sind und auch nicht baulich genutzt 
werden dürfen, werden bei der Heranziehung zu Anschlussbeiträgen mit 50 
v.H. der Grundstücksfläche angesetzt. 

 
(3)    Die Grundstücksfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit mit einem  

    Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

- bei ein und zweigeschossiger Bebaubarkeit                          1,0 
- bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                                        1,25 
- bei vier und mehrgeschossiger Bebaubarkeit                        1,5 

 
(4)  Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
 
(5)  Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und 

geduldet, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(6)  In unbeplanten Gebieten und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschosszahl noch Grundflächen und Baumassenzahl festsetzt, ist 
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maß-
gebend. 

 
(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, 

gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
 
(8)  Bei Grundstücken in Kern, Gewerbe und Industriegebieten sowie bei Grundstü-

cken, die in anders geplanten oder unbeplanten Bereichen liegen, aber über-
wiegend gewerblich oder industriell genutzt werden, werden die in Abs. 3 ge-
nannten Nutzungsfaktoren um je 0,2 erhöht. 

 
(9)  Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz und Niederschlagswas-

ser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche 5,20 €. Bei einem Anschluss 
nur für Schmutzwasser werden 50 v.H. des Beitrages nach Satz 1 erhoben, bei 
einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 50 v.H. des Beitrages 
nach Satz 1 erhoben. 

 
(10) Solange bei Einzelgrundstücken vor Einleitung der Abwässer in die Abwasser-

anlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 9 Satz 
1 und 2  1. Halbsatz  um 20 v.H.. Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwas-
seranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder die Vorbehandlung, so ist der 
Restbetrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrie-
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ben, bei denen die Vorklärung oder Behandlung lediglich verlangt wird, um die 
Abwässer in einen Zustand zu versetzen, der Voraussetzung für die Zulässig-
keit der Einleitung in die Abwasseranlage ist. 

 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwas-

seranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den 

Fällen des § 15 Abs. 7 Ziffer 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an 

die Abwasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die 
Beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den 

Anschluss des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschluss-
beitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen 
wurde oder verjährt ist. 

 
 

§ 17 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 18 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 

Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 
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4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträ-

ge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterla-
gen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Gemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkma-
le unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 

§ 20 
Billigkeits und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich  aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbe-
sondere nicht beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, Abwas-
sergebühren und der Kostenersatz gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder 
erlassen werden. 
 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes NRW. 
 
 

§ 22 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Anmerkung:  
 
Diese Fassung der Satzung ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. 


